
Der G.A.K. im “Dritten Reich“
Der G.A.K. wurde im Jahre 1902 von fußballbegeisterten Funktionären al$ Allroundklub gegründet,

der  Fußballsport  und  in  der  Folge  zahlreiche  weitere  Sportarten  wurden  in  Form  von  Sektionen

organisiert. Erst etwa 10 Jahre zuvor kam da$ Spiel mit dem Lederball nach Österreich:

Der Fußballsport  kam mit dem Studenten August Wagner über Prag in die Steiermark. Wagner

gründete den  "Grazer Football  Club", der am 24. Oktober 1894 in den "Academisch-technischen

Fußballverein" überging und schrieb in der Zeitschrift "Spiel und Sport" in einem Leserbrief: „Ich freue

mich unendlich, daß meine Bestrebungen, da$ Fußballspiel hier in Graz einzuführen, von so günstigem

Erfolge begleitet sind. Daß gerade deutsche Studenten e$ sind, die sich die Pflege diese$ herrlichen

Sport$ zur Aufgabe gemacht haben, ist gewiß ein erfreuliche$ Zeichen dafür, daß endlich auch an

unseren Hochschulen Sinn für eine vernünftige Au$bildung de$ Körper$ gefunden wird."

0hne in die üblichen Deutungsmuster zu verfallen, sollten die damal$ vorhandenen Sympathien von

Teilen  der  Grazer  Bevölkerung  für  da$  deutsche  Volk$tum  und  die  Verbundenheit  zum

deutschnationalen Gedankengut auch in den folgenden Jahrzehnten nicht unerwähnt bleiben. Au$ dieser

Situation  herau$  war  der  „Arier-Paragraph“  in  den  Gründung$statuten  vieler  Sportvereine  nicht

ungewöhnlich,  allerding$ hielt  der  G.A.K. zum Unterschied  von vielen anderen Vereinen  über  die

Zwischenkrieg$zeit hinau$ an diesem Paragraphen fest, wa$ einen Teil der Probleme bei der Umbildung

de$ Verein$ im Jahre 1945 erklärt.

Im Juli 2015

Dip.-Ing. Herbert Rienessel

Vereinsrechtliche Fakten:

Der  "GAK,  Grazer  Athletiksport-Klub-Fußball",  abgekürzt  "GAK"  (ZVR-Zahl  467034528)  wurde  1902
gegründet und 1977 in einen eigenständigen Zweigverein umgewandelt. Im Zuge des derzeit laufenden
Insolvenzverfahrens wurde der Spielbetrieb eingestellt, der Verein nimmt derzeit an keinem Bewerb teil,
ist aber weiterhin vereinsrechtlich registriert.

 In der Folge wurden 2012 zwei neue Vereine, die an der Meisterschaft des Steirischen Fußballverbandes
teilnehmen,  gegründet:  der  "Grazer  Athletiksport-Klub  Juniors  -  kurz  GAK  Juniors",  der  durch  eine
Umbenennung  aus  dem  Verein  "Grazer  Fussball  Ausbildungs  Klub  für  Kinder  und  Jugendliche"
hervorgegangen ist und  der "GAK 1902, Grazer Athletiksport Klub - Fußball" kurz "GAK 1902", der zuvor
als  "GAC,  Grazer  Allgemeiner  Club  für  Fußball"  im  Vereinsregister  eingetragen  war.  Die  endgültige
Namensgebung des GAC erfolgte über einen  Lizenzvertrag mit dem GAK-Stammverein.
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Der GAK 1938 – 1945

Mit  dem  Einmarsch  der  deutschen  Truppen  im  März  1938  erfolgte  auch  die
Eingliederung  des  österreichischen  Sports  in  den   Nationalsozialistischen
Reichsbund für Leibeserziehungen (NSRL, bis Dezember 1938 "Dt. Reichsbund für
Leibesübungen"  DRL),  die  "Ostmark"  wurde  zum  "Sportgau  XVII"  des  NSRL,
"Sportkreisführer"  für  die  Steiermark  wurde  Herr  Paul  Geißler.  Entsprechend  der
Satzungen begann man sofort mit der Eliminierung „nichtarischer und undeutscher
Elemente” aus dem Fußballsport, wie bereits 1934 wurden auch 1938 viele Vereine
aus  politischen  Gründen  aufgelöst  und  verdiente  Sportler  und  Funktionäre
ausgeschaltet. Der Jugendsport war den Vereinen entzogen und der HJ unterstellt
worden,  der  Professionalismus  wurde  abgeschafft,  die  internationalen  Kontakte
waren auf Spiele gegen das Altreich beschränkt worden.

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde von Josef Bürckel,
dem „Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen
Reich“  angeordnet,  jedwede  organisatorische  Tätigkeit  von  Vereinen  und
berufsständischen Verbänden bis zur Volksabstimmung über den Anschluss im April
stillzulegen. Am 18. März 1938 wurde Albert Hoffmann zum Stillhaltekommissar für
Vereine,  Organisationen  und  Verbände  ernannt,  seine  bzw.  die  Aufgabe  seiner
Dienststelle  war  die  Gleichschaltung  des  österreichischen  Vereinswesens.  Der
Stillhaltekommissar  war  das  zentrale  Instrument  des  NS-Staates,  um  den
systematischen Entzug von Vereinsvermögen durchzuführen.  Ein eigenes Gesetz
wurde dafür geschaffen, das „Gesetz über die Überleitung und Eingliederung von
Vereinen, Organisationen und Verbänden“ vom 14. Mai 1938 (siehe Anhang). Dieses
galt bis 1. Dezember 1939, als die Tätigkeit des Stillhaltekommissars offiziell beendet
war, also die Vereinslandschaft des ins Deutsche Reich eingegliederten Österreichs
„gleichgeschalten“ war. Der § 1 der Verordnung lautet: "Der Stillhaltekommissar hat
dafür  zu  sorgen,  daß  alle  Vereine,  Organisationen  und  Verbände
nationalsozialistisch ausgerichtet und geführt werden. Er hat das Führungsrecht der
NSDAP auf dem Gebiete der Menschenführung sicherzustellen." (siehe Anhang)

Wie alle Vereine, die im Nationalsozialismus fortbestehen wollten, ordnete sich
auch der Grazer Athletiksport Klub  den Maßnahmen zur so genannten
Gleichschaltung des Sportvereinswesens unter, um am Spielbetrieb weiter
teilnehmen  zu  können.  Eine  Folge  dieser  Umstrukturierung  war  zunächst  die
Auflösung  der  Vorstände  des  Vereins,  an  die  Spitze  der  Vereine  traten  neue
„Vereinsführer“.   Im  Zuge  dieser  Gleichschaltung  mussten  auch  vom  GAK  die
Einheitsstatuten des DRL übernommen werden, am 5. September 1938 wurden die
Statuten  mit  dem   diskriminierenden  „Arierparagraphen“  eingereicht,  wonach
Mitglieder des Vereins nur Deutsche (arischer Abstammung) sein können. 

In einem Schreiben des Gauführers des Gaues 17 des DRL vom 7.12.1938 ersucht
dieser  die  Landeshauptmannschaft  Steiermark  unter  Berufung  auf  des
Überleitungsgesetz vom 17. Mai 1938 um die Genehmigung dieser Satzungen „mit
sofortiger Wirkung“.
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Die Landeshauptmannschaft Steiermark, Abt. 10 antwortet am 16.12.1938:
„Die Umbildung des obengenannten Vereines auf  Grund der  vom Gauführer  des
Gaues  17  des  Deutschen  Reichsbundes  für  Leibesübungen  in  Wien,  IV.,  Prinz
Eugenstr. 12 , mit Zuschrift vom 7. Dezember 1938 vorgelegten und festgesetzten
Satzungen  wird genehmigt.“

Eine  verpflichtende  Aufnahme des  „Arierparagraphen“  ist  nicht  direkt  angeordnet
worden, aber...: 
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Binnen kürzester Zeit nach dem Einmarsch deutscher Truppen am 12. März 1938
war der österreichische Fußball in den Sportbetrieb des NSRL eingegliedert. Wenige
Tage nach dem "Anschluss“ wurden alle jüdischen Spieler und Funktionäre von der
Teilnahme  am  Sport  ausgeschlossen  und  der  Spielbetrieb  reglementiert  und
ideologisch missbraucht.
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IIm  Sinne  einer  kritischen  Herangehensweise  ohne  vorschnelle  moralische
Verurteilung sollte auch in Hinblick auf die folgenden Zitate aus den Printmedien der
damaligen  Zeit   auf  die  nach  der  Machtergreifung  durch  die  Nationalsozialisten
erfolgte  Gleichschaltung  der  Medien  und  die  damit  verbundenen
Rahmenbedingungen für die Journalisten hingewiesen werden.
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Der GAK hat die Anpassung an die Vorgaben der Nationalsozialisten  offensichtlich
relativ früh vollzogen, denn bereits am 13. März 1938 bestritt  er  Medienberichten
zufolge  als  erste  Fußballmannschaft  in  Graz  das  Spiel  GAK  gegen  Austria  mit
Hakenkreuz  und  „Hitlergruß“.  Wegen  der  Feiern  zur  „Wiedervereinigung“  wurde
allerdings lediglich am GAK-Platz gespielt.
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Die totale Vereinnahmung des GAK durch das Dritte Reich illustriert ein ausführlicher
Artikel in der Grazer Kleinen Zeitung vom 14. März 1938, wobei der dortige Hinweis
auf die deutschnationale Vergangenheit des GAK einen realen Hintergrund hat: 
so  schreibt  Franz  Ircher  in  der  Jubiläumsausgabe  (GAK-Mitteilungen  Nr.  10,
15.10.1927) in Hinblick auf den Arierparagraphen in den Gründer-Statuten:  „...Der
wichtigste Punkt in den Satzungen war die Stellung des Vereins auf deutsch-arischer
Grundlage. Juden und Judenstämmlinge waren von der Aufnahme ausgeschlossen"
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Und am 19.3.1938 erschien im Sporttagblatt die offizielle Weisung mit detaillierten
Vorschriften über den deutschen Gruß vor Beginn des Spieles:
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Ein  Bericht  über  die  Aktivitäten  der  GAK-Handballsektion,  die  eine  mögliche
Erklärung für die Probleme bei der Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit beim GAK
liefern (siehe auch Seite 16):
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In der GAK-Vereinszeitung des Jubiläumjahres 1962 heißt es dazu in einem 
Rückblick auf die Handballaktivitäten kryptisch:

...Diese Verschworenheit machte die Elf des GAK zu einer der stärksten in 
Österreich, die von 1934 bis 1938 stets den zweiten Platz in den Endspielen um die 
österreichische Meisterschaft errang, und sie wurde auch zu jenem Sammelbecken 
von Talenten, wie der Brüder Wendl, Grengg und anderer, das den aus einem 
Zwang der Opportunität im Herbst 1938 erfolgenden Übertritt der ganzen ersten 
Mannschaft zur Sportgemeinschaft SS ohne Schaden aufzufangen vermochte. Und 
wenn diese Sportgemeinschaft in der Folge Kronprinz der damaligen 
Ostrnarkmeisterschaft wurde, so war das letztlich eine Ernte, die der GAK gesät 
hatte...

Und über die zweite Mannschaft heißt es ebendort:

...Schon "der Rest" des GAK konnte 1941 die Ostmarkmeisterschaft gewinnen. 1946
wurde er österreichischer Staatsmeister und blieb in den nächsten Jahren immer 
noch im österreichischen Spitzenfeld. Ing. Wendl, Dr. Voglar und Prof. Grengg 
trugen damals den Nationaldreß, den bei den olympischen Spielen in Berlin schon 
Reisp und Brunner errungen hatten...
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Die Fußball-Meisterschaft

Die oberste Spielklasse in Österreich hieß zunächst "Gauklasse Ostmark", nannte
sich  dann  "Bereichsklasse  Ostmark"  und  wurde  schließlich  zur  "Gauliga  Donau-
Alpenland". Die steirische Landesliga wurde zur "Bezirksklasse Süd" und später zur
"Gauliga". Nach Kriegsbeginn kämpften die Vereine mit argen Personalproblemen,
es  gab  kaum  Stammspieler  und  so  mussten  Jugendspieler,  Fronturlauber  oder
Gastspieler eingesetzt werden, der GAK konnte sich stets im Mittelfeld halten.

Bis zu 50 Spieler pro Saison wurden "verbraucht", der sportliche Wert der Liga-Spiele
war eher zweifelhaft, abnorm hohe Ergebnisse waren an der Tagesordnung.
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Eine kleine (und daher unvollständige) Auswahl weiterer sportlicher Aktivitäten:

Zu  Pfingsten  1942  führte  der  GAK  anlässlich  seines  40-jährigen  Jubiläums  mit
Vienna,  Luftwaffensportverein   Stettin  und  Concordia  Agram  ein  internationales
Turnier durch. 

Eine vorwiegend aus GAK-Spielern gebildete steirische Jugendauswahl mit Ginhard,
Gergitsch II, Mocnik, Ruhs, Zitz und anderen vermochte bis in das Endspiel um die
deutsche Jugendmeisterschaft  vorzudringen.
(Quelle: ÖFB 1966)
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Die Jugendarbeit wurde der Hitlerjugend (Jugend- und Nachwuchsorganisation der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP) unterstellt und das 
Fußballtraining als HJ-Dienst angerechnet. Die 14- bis 18-Jährigen traten daher als  
HJ-Mannschaft an.
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Der Neubeginn

Am 27.  April  1945 erfolgte die  Proklamation über  die  Selbständigkeit  Österreichs
durch die (von der Sowjetunion anerkannte) Provisorische Staatsregierung unter der
Führung Dr. Karl Renners. 

Durch das Rechtsüberleitungsgesetz (R-ÜG, StGBl 6/1945) vom 1. Mai 1945 trat das
Vereinsgesetz aus dem Jahre 1867 wieder in Kraft.  Am  8. Mai 1945 wurde das
Vereins-Reorganisationsgesetz beschlossen. Unter gewissen Voraussetzungen sah
dieses Gesetz vor, dass Vereine nach dem Vereinsgesetz von 1867 (also nicht auf
Gewinn berechnete, ideelle Vereine), die ihre Tätigkeit einstellen mussten, auf Grund
der Verordnung der Bundesregierung ihre Tätigkeit wieder aufnehmen konnten. Das
Vereins-Reorganisationsgesetz sah außerdem vor,  dass „bestimmte, während des
nationalsozialistischen  Regimes  getroffene“  Anordnungen  über  die  Auflösung,
Neuordnung, Überführung und Eingliederung von Vereinen außer Kraft traten.

Nicht ohne Probleme verlief offensichtlich die Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit
beim GAK:

Einen weiteren Hinweis dazu lieferte Harald Schaupp in seinem Buch „Sportstadt
Graz“:
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Nicht alle Sektionen des GAK haben sich im gleichen Maße in der NS-Zeit politisch
engagiert, die Fußballsektion dürfte da eher geringe Ambitionen gezeigt haben. 

Auch ein  Brief  vom 12.12.1945 vom damaligen  GAK Präsidenten Dr.  Hintze an
Hofrat Dr. Crusic mit der Bitte um Unterstützung in den „Bemühungen, den alten Ruf
des  Grazer  Athletiksportklubs  wieder  herzustellen“  weist  auf  die  vorhandenen
Vorbehalte hin. 

Verschärft wurde die Situation durch die Tatsache, dass in den letzten „freien“ GAK-
Statuten aus dem Jahre 1937 nach wie vor (seit der Gründung 1902) der Passus mit
der  „deutschen  Stammesangehörigkeit  und  der  arischen  Abkunft“  als
Aufnahmekriterium vorhanden  war.  Dieser  Arierparagraph  wird  auch  von  einigen
Historikern  als  Grund  für   das  zögerliche  Verhalten  der  Behörden  bei  den
Handballern angesehen – eine schwer nachvollziehbare Theorie, da davon ja alle
Sektionen  gleichmäßig  hätten  betroffen  sein  müssten.  Viel  mehr  ist  davon
auszugehen, dass in deren Nähe zur SS (Schutzstaffel der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei) die Gründe für die amtlichen Vorbehalte zu suchen sind
(siehe Seite 9).

Die „Neue Zeit“ berichtete am 15.12.1945:
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Am 14.12.1945 meldete der  GAK an die  Landeshauptmannschaft  für  Steiermark,
Abt.  2,  Polizei,  die  Abhaltung  einer  Jahreshauptversammlung  am 7.12.1945  und
übermittelte die abgeänderten Statuten , die Geschäftsordnung, sowie eine Liste der
einstimmig in den Hauptausschuss gewählten Personen.
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Mit  dem  Umbildungsbescheid  vom  8.2.1946  war  somit  der  Rechtsbestand  des
Vereines gesichert.
Schlussendlich wurde mit  16.  Mai  1947 der  Verein aufgefordert,  auf  Grund einer
Verfügung des Alliierten Rates und mit Rücksicht auf das Nationalsozialistengesetz
1947  eine  neuerliche  Umbildung  des  Vereines  zu  beantragen.  Bestimmungen
hinsichtlich der Mitgliedschaft von ehemaligen Nationalsozialisten durften nunmehr in
die Satzungen nicht aufgenommen werden.

Vor den Vorhang:

Auf  Initiative  der  ehemaligen  Spieler  Josef  Stany  und  Josef  Ptacek  ,  durch  die
großzügige  Unterstützung  durch  die  Grazer  Geschäftsleute  Evaristo  di  Lenardo
(Gemüsegroßhändler)  und Anton Herzl  (Stiefelkönig -  Schuhe)  und der tatkräftigen
Hilfe  der  Funktionäre  Heribert  Ircher  und  Rudolf  Födinger  konnte  auch  die
Fußballsektion wieder zum Leben erweckt werden. Als Gründungsdatum wird von der
Vereinsbehörde der 3.11.1945 angegeben
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ANHANG
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Der GAK in der Zwischenkriegszeit

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit dem Zerfall des habsburgischen Gesamtstaates
und dem damit verbundenen Wegfall der Bemühungen um die Wahrung des Völkerfriedens,
verstärkte sich in studentischen Kreisen und bei einzelnen akademischen Funktionären der
völkisch  geprägte  Nationalismus  und  die  vielfach  schon  vorhandene  antisemitische
Ausgrenzungspolitik. Diese Haltung manifestierte sich auch in der damaligen Presse- und
der vielfältigen Grazer Parteien- und Vereinslandschaft in differenzierter Form und machte
natürlich auch vor dem Sport nicht halt. 

So schreibt  der GAK Funktionär und Redakteur des Grazer Volksblattes Franz Ircher in den
GAK-Mitteilungen Nr. 10 des Jahres 1927:

...Die  konstituierende  Generalversammlung  fand  am  9.  August  1902  im  Stieglbräu  (war
damals in  der Grazbachgasse)  statt.  Die vorgelegten Satzungen,  an deren Ausarbeitung
besonders  Blaschek regen Anteil  hatte,  wurden genehmigt.  Der  wichtigste  Punkt  in  den
Satzungen  war  die  Stellung  des  Vereines  auf  deutsch-arischer  Grundlage.  Juden  und
Judenstämmlinge  waren von der  Aufnahme ausgeschlossen.  Diesem Grundsatze  ist  der
Klub bis auf den heutigen Tag unentwegt treu geblieben. Ausländer konnten und können
auch heute noch den Sport im Rahmen des G. A. K. nur als Gäste betreiben. Der erste
Ausschuß bestand aus folgenden Herren: Obmann Karl Rieckh, Obmannstellvertreter techn.
Franz  Schreiner,  Schriftführer  techn.  Robert  Brodner,  Kassier  techn.  Karl  Markel,  erster
Fußballkapitän Franz Egger, erster Beisitzer Franz Seeger, zweiter Beisitzer Josef Pfeiffer...

Der Vollständigkeit halber sei auch aus den Statuten des HC Hakoah zitiert:

§  3:  Der  Verein  ist  ein  offener  Verein  mit  nicht  geschlossener  Mitgliederzahl.  An  den
Maccabiaden  und  an  sonstigen  internationalen  Zusammenkünften  und  Wettkämpfen  der
jüdischen  Amateur-Sportler  und  Sportlerinnen  dürfen  nur  jüdische  Vereinsmitglieder
teilnehmen.  An  sämtlichen  anderen  Wettkämpfen  und  Meisterschaften  ist  auch  die
Teilnahme von nichtjüdischen Vereinsmitgliedern zulässig, wenn dies für die Erreichung der
sportlichen Ziele notwendig ist.
(Quelle:  Jüdische  Jugendorganisationen  vor1938  und  nach  1945,  ein  soziologischer
Vergleich von Johanna Josephu)

Für die folgenden Pressezitate gilt festzuhalten, dass diese auch unter dem Gesichtspunkt
der politischen Ausrichtung des jeweiligen Blattes zu beurteilen sind.

Im Jahre 1923 weigerte sich der „Leobner Deutsche Sportverein“ im Meisterschaftsbewerb
gegen  den  jüdischen  Verein  "Hakoah"  anzutreten  und  wurde  dafür  vom  Steirischen
Fußballverband ausgeschlossen. 

Das  Grazer  Tagblatt  (politisch  dem  großdeutschen  Lager  zugehörig)  vom  14.10.1923
veröffentlichte unter dem Titel "Sport und Judentum" zwei Leserbriefe:
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Im Grazer Tagblatt vom 23.12.1923 hieß es in einem Bericht über die Generalversammlung
des GAK:

...Zum Schlusse wurde der  Fall  Leobner  Deutscher  Sportverein  gegen Grazer  "Hakoah"
besprochen, zu welchem Punkte nach längerer Debatte, in die die Herren Hruby, Sartory d.
Ä., Judmaier und Ircher eingriffen, folgender Beschluß gefaßt wurde: "Der G. A. K. steht dem
Standpunkte des Leobner  Deutschen Sportvereines sympathisch gegenüber,  er  bedauert
jedoch,  unter  den  derzeit  herrschenden  Verhältnissen  im  FußbaIlsport  seine  bisher
eingenommene Haltung in dieser Frage nicht ändern zu können, will er nicht seine Existenz
gefährden  und  sich  selbst  das  Grab  schaufeln.  Ist  nach  entsprechender  Vorarbeit  der
Zeitpunkt  gekommen.  wird  der  G.  A.  K.  in  dieser  Frage  Schulter  an  Schulter  mit  dem
Leobner Deutschen Sportverein kämpfen.

Ein  weiteres  Beispiel  für  die  vergiftete  Atmosphäre  liefert  ein  Bericht  des
sozialdemokratischen  Blattes  „Arbeiterwille“  vom  5.  September  1924,  als  es  zu  einer
gemeinsamen Vereinbarung in Terminfragen zwischen dem GAK und der Hakoah gegen die
Interessen des Verbandes kam:

25



Der in  Teilen der Medien praktizierte Antisemitismus  fand auf  den Fußballplätzen seine
Fortsetzung,  jüdische  Schiedsrichter  waren  in  Graz  nicht  bei  allen  Sportlern  und
Funktionären  gerne  gesehen,  zum  Thema  "Handschlag"  bei  der  Begrüßung  der
Mannschaftskapitäne gibt es eine Vielzahl von Berichten, hier ein kleiner Ausschnitt:

Am  15.Oktober  1922  kam  es,  nachdem  die  Mannschaft   „Hakoah“  in  die  1.  Klasse
aufgestiegen war,  zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem GAK und dem jüdischen
Verein.  Die  „Wiener  Morgenzeitung“  der  Jüdischen  Zeitungs-  und  Verlagsgesellschaft
meldete dazu:

Die Wiener Montagzeitung „Der Morgen“ berichtet dazu:
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Die Frage der Begrüßungszeremonie wurde auch bei den weiteren Begegnungen zwischen 
dem GAK und Hakoah thematisiert, so schrieb der „Arbeiterwille“ zum Spiel am 18.5.1924:
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1926  zeigten  sich  (politisch  motivierte)  Spaltungstendenzen  im  Fußballsport:  die
Arbeitersportler  beschlossen,  zwischen dem Arbeitersport  und dem von den bürgerlichen
Sportvereinen betriebenen Sport eine klare Trennlinie zu ziehen – man unterschied zwischen
„sozialistischem  Sport“  und  „unpolitischem  Sport“.  Die  Spaltung  ging  oft  quer  durch  die
Vereine,  viele  Sportler  schlossen  sich  dem am 7.  März  1926 gegründeten VAFÖ (Freie
Vereinigung der Amateur-Fußballvereine Österreichs) an, während die bürgerlichen Sportler
dem neugegründeten „Allgemeinen Österreichischen Fußballbund“ (AÖFB) beitraten.

Wie tief diese Spaltung ging und wie tendenziös die Berichterstattung damals war, zeigt ein
Spielbericht  von  einem  Derby  GAK  gegen  Sturm  (beide  gehörten  zum  „unpolitischen“
Verband)  im  Jahre  1926  im  „Arbeiterwillen“,  dem  Organ  der  Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Steiermarks:

Es ist ganz nebensächlich anzuführen, daß im gestrigen Meisterschaftsspiel der GAK mit viel
"Segen"  gewonnen  hat  und  Sturm  durch  ein  schier  ungIaubliches  Pech  unterlag,  viel
wichtiger ist zu bemerken, daß das gestrige Zusammentreffen das sportlich  tiefststehende
seit  der  Einführung des Fußbal1sportes  in  Graz war.  Konnten wir  schon in  ungezählten
vorausgegangenen Spielen feststellen,  daß sich eine fanatisierte Menge und aufgehetzte
Spieler  zu  Gefühlsausbrüchen  hinreißen  lassen,  die  an  das  Tollhaus  erinnern,  so  gilt
dieselbe  Feststellung  für  das  gestrige  Spiel  in  weit  verstärktem Maße.  Akademiker  und
solche, die es werden wollen, "prominente" Sportsleute (!), "die wir zu kennen glauben",nicht
in  letzter  Linie  aber  auch Proletarier  befehdeten sich,  den Nebenmann,  die  Spieler  und
selbstverständlich auch den Schiedsrichter. Und allen voran "natürlich" unsere Jugend, die
Jungen, die einst das fortsetzen sollen, was die gegenwärtige Generation an Körperkultur
geschaffen hat.  Übrigens  Körperkultur!   Das  gestrige  Spiel  hat  mit  einem Streben  nach
Ertüchtigung der Bevölkerung nichts mehr gemein, es ist viel eher anzunehmen, daß trotz
oder eben wegen einiger ausgebildeter Beinmuskeln ein paar aktive oder passive Akteure in
Nervenheilanstalten landen wenden. Es wird an der Zeit, daß die proletarische Mehrheit des
Verbandes  mit  sich  ins  Gewissen  geht  und  auf  welche  immer  mögliche  Weise  den
gehäßigen Zusammentreffen der beiden Vereine Einhalt  gebietet, soll  nicht dem schönen
Laufsport  dauernder  Schaden  zugefügt  werden.  Hier  setzt  die  Verantwortung  ein,  die
sicherlich mit den  geldgierigen Bestrebungen der Vereinsleitungen in argem Widerspruch
stehen wird...

Eine Anmerkung: Die hier vorgestellte kleine Auswahl an Pressezitaten ist natürlich vom vorhandenen
Quellenmaterial  abhängig und erhebt keineswegs den Anspruch,  vollständig oder repräsentativ zu
sein.  Das Fehlverhalten  einzelner  Personen  soll  auch  nicht  zum  Anlass  genommen  werden,  um
daraus pauschale Verdächtigungen oder Verurteilungen gegenüber dem Gesamtverein abzuleiten.
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Die GAK-Funktionäre 1928 - 1947

Ein  Auszug  aus  der  Festschrift  „50  Jahre  G.A.K.“  gibt  einen  Überblick  über  die
verantwortlichen Funktionäre während der NS-Herrschaft:
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